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Sachverhalt 

Die Landkreisversammlung des Niedersächsischen Landkreistages 
(NLT) wird aus je zwei stimmberechtigten Vertreterinnen bzw. Vertre-
tern der Landkreise gebildet. 
 
Vertreterinnen oder Vertreter sind die hauptamtliche Landrätin oder 
der hauptamtliche Landrat und ein weiteres zu Beginn der Kommu-
nalwahlperiode vom Kreistag zu bestimmendes Kreistagsmitglied. 
 
Im Falle der Verhinderung wird die hauptamtliche Landrätin oder der 
hauptamtliche Landrat durch die allgemeine Vertreterin bzw. den all-
gemeinen Vertreter vertreten. 
 
Das weitere Mitglied wird durch dessen Vertreterin oder Vertreter 
vertreten, die bzw. der ebenfalls zu Beginn der Kommunalwahlperio-
de aus der Mitte des Kreistages vom Kreistag bestimmt wird. 
 
Es sind durch den Kreistag daher ein Kreistagsmitglied und dessen 
Vertreterin bzw. Vertreter für die Entsendung in die Landkreisver-
sammlung zu bestimmen. 
 
Bisher waren als Mitglieder der Landkreisversammlung der 1. stell-
vertretender Landrat Klaus Dera und als dessen Vertreter der 2. 
stellvertretender Landrat Johann-Heinrich Ahlers bestimmt. 
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